


Über das Vertrauen der Kunden wird 
in der Versicherungsbranche viel diskutiert, 
gilt es doch als zentraler Erfolgsfaktor für 
das Versicherungsgeschäft. Andererseits zei-
gen Verbraucherumfragen in diesem Punkt 
eine erhebliche Diskrepanz zwischen An-
spruch und Wirklichkeit. Eine konsequente 
Orientierung am Kunden ist in der Finanz-
branche längst überfällig, so könnte man die 
Meinung der 524 Teilnehmer der jüngsten 
Online-Umfrage zur Kundenorientierung 
zusammenfassen, die agens Consulting im 
Sommer 2009 gemeinsam mit dem Verlag 
Versicherungswirtschaft und der Zeitschrift 
Banken+Partner durchführte. 

Die Umfrageteilnehmer wurden zu den 
Anforderungen aus Branchensicht und zu 
den intern zur Verbesserung der Kundenori-
entierung bereits umgesetzten Maßnahmen 
befragt. Die Ergebnisse bestätigen zwar die 
erkannten Widersprüche zwischen eigener 
Wahrnehmung und tatsächlicher Kunden-
orientierung. Mit der jüngsten Wirtschafts-
krise scheint sich die Assekuranz nun jedoch 
deutlich stärker auf ihre Kunden konzentrie-
ren zu wollen. Allerdings liegen noch eine Rei-
he von Hindernissen auf dem Weg zu gefes-
tigtem Kundenvertrauen, welches die Branche 
dringend braucht.

Abteilungsdenken steht 
Veränderung im Wege

An grundlegenden Motiven, die konse-
quente und dauerhafte Hinwendung zum 
Kunden nun tatsächlich einzuleiten, mangelt 
es nicht. Der Sinn und Zweck einer stärkeren 
Kundenorientierung scheint allen Befragten 

– sowohl im Versicherungs- als auch im Ban-
kenumfeld – bewusst zu sein: Eine deutliche 
Mehrheit der Umfrageteilnehmer (82,7%) 
sieht den konkreten Nutzen vorrangig in ei-
ner erhöhten Kundenbindung. Drei von vier 
Befragten (71,6%) gehen davon aus, dass sich 
die Wettbewerbsfähigkeit eines Unterneh-
mens durch eine stärkere Konzentration auf 
den Kunden verbessert. Etwa jeder Zweite ist 
davon überzeugt, dass sich Umsätze und Er-
träge durch eine bessere Cross-Selling-Quote 
steigern lassen.

Einer kurzfristigen Veränderung stehen 
in vielen Unternehmen der Finanzbranche 
jedoch weiterhin klassisches Abteilungsden-
ken, fehlende Anreizsysteme und mangeln-

de Veränderungsbereitschaft entgegen. Diese 
Faktoren werden als die größten Hemmnisse 
für eine konsequente Kundenorientierung ge-
sehen. Ein noch gewichtigerer Hemmschuh: 
Nicht einmal ein Drittel der Befragten ist der-
zeit bereit, der Kundenorientierung Vorrang 
gegenüber Kosteneffizienz im Vertriebs- und 
Verwaltungsbereich oder zulasten aktuariel-
ler Effizienz zu geben. Ähnlich gravierend: Je-
der zweite Befragte geht davon aus, dass den 
Unternehmen der Finanzbranche tiefgehende 
Kenntnisse über die tatsächlichen Kundenbe-
dürfnisse fehlen.

Ganzheitliche Sicht auf  
den Kunden fehlt

Als weitere wesentliche Hindernisse auf 
dem Weg zur verstärkten Kundenorientie-
rung sieht eine Mehrheit der Teilnehmer 
(68,4%) vor allem die Komplexität im Bereich 
IT und Prozesse. Ein ähnlich hoher Anteil 
glaubt, dass bei der Gestaltung von Verwal-
tungsprozessen derzeit eher die Kosten im 
Vordergrund stehen als die Kundenorien-
tierung. Mehr als jeder zweite Befragte ist 
der Meinung, dass in den Unternehmen der 
Finanzwirtschaft aufgrund unzureichender 
Datenbasis die ganzheitliche Sicht auf den 
Kunden fehlt. Dr. Stefan Giesecke, Geschäfts-
führer der agens Consulting und Leiter der 
Studie, kennt den Grund: „Die meisten Ver-
sicherer sind nach Sparten organisiert, ver-
markten ihre Produkte spartenorientiert. 
Traditionell und systembedingt steht damit 
eher das Produkt als der Kunde im Mittel-
punkt von Management- und Steuerungs-
aufgaben.“

Bei der Frage, welche wesentlichen struk-
turellen Voraussetzung unternehmensweit zu 
schaffen sind, stehen insbesondere die Ver-
waltungsprozesse im Fokus, die nach Mei-
nung einer überwiegenden Zahl der Teil-
nehmer (80,6%) deutlich kundenorientier-
ter werden müssen. Bezogen auf den Ver-
triebsbereich sind 87,4 Prozent der Ansicht, 
dass mit sehr hoher und hoher Priorität der 
Zielgruppenbedarf analysiert werden muss. 
Ebenfalls vorrangig sind die bestehenden 
Beratungskonzepte zu optimieren (75,7%) 
und eine bedarfsgerechte Beratung sicher-
zustellen (72,8%).

Mit Blick auf das eigene Versicherungs-
unternehmen identifizierten die Teilnehmer 
ein ganzes Bündel von Ansatzpunkten für 
Optimierungen. Im Vordergrund steht hier-
bei der Bereich Führung und Strukturen, um 
die notwendigen Grundlagen zur Einleitung 
einer kontinuierlich besser werdenden Kun-
denorientierung zu schaffen. So stehen die 
aktive Bewusstseinsbildung zur Kundenori-
entierung auf allen Ebenen (73,1%), der Aus-

Versicherer wissen nicht,  
was Kunden wollen
Trendumfrage zur Kundenorientierung der Finanzbranche

Gerhard Baumeister

Fakten zur Online-Umfrage
agens Consulting befragte im Sommer 2009 

rund 6 000 Führungs- und Fachkräfte der Finanz-
branche und verwandte Branchen sowie Führungs- 
und Fachkräfte in Beratungs- und IT-Unternehmen, 
die in der Finanzbranche tätig sind. Insgesamt nah-
men 524 Probanden an der Online-Umfrage teil, die 
eine detaillierte persönliche Einschätzung zum Status 
und zur weiteren Entwicklung der Kundenorientierung 
in der Finanzbranche Zukunftsperspektiven gaben.

Die Kerngruppe der direkt der Finanzbranche 
zuzuordnenden Probanden umfasst 338 Personen. 
Davon sind 183 in Versicherungsunternehmen (ohne 
Rückversicherung) und 155 in Banken (ohne sons-
tige Finanzdienstleister) tätig. Die Branchenzuord-
nung „Sonstige“ wählten 12,7% der Antwortenden. 
Hierzu zählen Kenner der Branche sowie Teilnehmer, 
die in Institutionen und Unternehmen tätig sind, die 
im weitesten Sinne der Finanzbranche zugeordnet 
werden können. Rund 10,1% der Teilnehmer ordne-
ten sich der Gruppe der „Berater im Finanzdienst-
leistungsbereich“ zu.
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bau der Vertriebsunterstützung (65,4%) sowie 
die unternehmensweite Implementierung und 
das Controlling von kundenorientierten Qua-
litätsstandards mit 58,5 Prozent ganz oben auf 
der Agenda der in den nächsten Jahren um-
zusetzenden Maßnahmen.

Mit den heute verfügbaren Kommunika-
tions- und Vertriebskanälen steigt das Risiko, 
den vertrauensfördernden persönlichen Kon-
takt zum Kunden und damit gleichzeitig auch 
den ganzheitlichen Blick auf den Kunden zu 
verlieren. Die Umfrage offenbart insbesonde-
re in diesem Bereich einen erheblichen Hand-
lungsbedarf. Zwar gab jeder zweite Teilneh-
mer an, dass sein Unternehmen über genau 
die Vertriebskanäle verfügt, die die Kunden 
fordern. Allerdings sieht nur eine Minderheit 
der Befragten (29,1%), dass ein ganzheitlicher 
Kundenkontakt für das eigene Unternehmen 
voll oder zumindest in weitem Umfang si-
chergestellt ist.

Den gegenwärtigen Stand der Kunden
orientierung in den Versicherungsunter-

nehmen spiegeln auch die Antworten auf die 
Frage, ob Versicherungsprodukte streng an-
hand vorab erhobener Kundenbedarfsprofile 
entwickelt werden, wider. Etwa jeder zweite 
Befragte gab an, dass dies nur im Einzelfall 
oder nur sehr bedingt erfolgt. Ein ähnliches 
Bild zeigt sich im Kundenbeziehungsmanage-
ment (CRM). Nicht einmal jeder fünfte Be-
fragte (17,2%) glaubt, dass sein Unternehmen 
das vorhandene CRM in allen kundennahen 
Bereichen effektiv nutzt. 41,8 Prozent sehen 
im Beschwerdemanagement ebenfalls noch 
großes Verbesserungspotenzial. 

Nachholbedarf bei der  
Motivation der Mitarbeiter

Erheblichen Nachholbedarf gibt es auch 
im Bereich Mitarbeitermotivation: Nur 
knapp ein Fünftel setzt auf einkommens-
relevante Vorgaben an die Mitarbeiter in 
Verwaltung und Vertrieb auf der Basis von 
Kundenorientierungszielen. Defizite zeigen 

sich auch am Point-of-Sale: Nur 41,8 Prozent 
der Befragten stellen für ihr eigenes Unter-
nehmen fest, dass dieser Bereich bereits kun-
denorientiert gestaltet wurde. Ein Anreizsys-
tem für eine ganzheitliche Beratung bieten 
nur 21,6 Prozent der befragten Unternehmen. 
Besonders auffallend: Nur 17,9 Prozent der 
Teilnehmer sind der Ansicht, dass der Kun-
denberater bereits weitgehend von Adminis-
tration entlastet wurde.

Trotz aller Hemmnisse, die Versicherer 
scheinen entschlossen, künftig auf ihre Kun-
den zu hören. So befragt jedes zweite Unter-
nehmen bereits regelmäßig seine Kunden. 
Immerhin misst bereits jeder dritte Versi-
cherer regelmäßig den tatsächlichen Status 
der Kundenorientierung anhand schriftlich 
fixierter Kriterien. In den nächsten Jahren 
will die Assekuranz in erster Linie in eine 
stärkere Bewusstseinsbildung, in den Aus-
bau der Vertriebsunterstützung und in die 
Implementierung von Qualitätsstandards 
investieren.

Bei gleichzeitiger Fälligkeit minderte 
eine unternehmerseitig finanzierte Versor-
gung bisher stets den Ausgleich des Vertre-
ters. Spektakulär hatte das Landgericht Mün-
chen I demgegenüber einem altershalber aus-
geschiedenen Allianz-Vertreter den ungekürz-
ten Ausgleich zuerkannt. Das Oberlandesge-
richt München hat diese Entscheidung nun-
mehr erwartungsgemäß korrigiert. Dem Senat 
ist es jedoch nicht gelungen, seine Entschei-
dung überzeugend zu begründen.  

Mit seinem Urteil vom 5. 8. 2009 (Az.: 7 U 
2055/09) hat das Oberlandesgericht München 
die Entscheidung des Landgerichts aufgehoben 
und die Ausgleichsklage des Allianz-Vertreters 
abgewiesen. Im Streitfall bezog der Vertreter 
seit Beendigung des Agenturvertrages eine 
monatliche Rente in Höhe von 3 051,90 Euro. 
Der rechnerische Ausgleichsanspruch belief 
sich auf den Betrag von 300 723,62 Euro. Un-
ter Hinweis darauf, dass der Barwert der dem 
Vertreter im Wege der Direktzusage gewähr-
ten Altersversorgung 532 890,00 Euro betra-
ge, lehnte die Allianz die Zahlung des Aus-
gleichsbetrages ab.

Der Vertreter stützte seine Ausgleichs-
klage u.a. darauf, dass die Provisionssätze 
des Versicherers unter den Provisionssätzen 
von Versicherern lägen, die keine private Al-
tersversorgung finanzierten. Außerdem habe 

Im Süden nichts Neues
Ausgleichsminderung trotz Kürzungsvorbehalts in Versorgungszusage

der vertretene Versicherer ihn damit veran-
lasst, in das Unternehmen einzutreten, dass 
die geringen Provisionseinnahmen während 
der Tätigkeit durch die gute Altersversorgung 
ergänzt würden. Vor allem aber bezweifelte 
der Vertreter, dass der Versicherer durch die 
ungekürzte Ausgleichszahlung belastet wür-
de. Zum einen sei die durchschnittliche Le-
benserwartung von Versicherungsvertretern 
gegenüber der allgemeinen durchschnitt-
lichen Lebenserwartung um 8,5 Jahre ver-
kürzt, weshalb der Barwert der Rentenleis-
tung übersetzt sei. Zum anderen habe sich 
der Versicherer vorbehalten, die Versorgungs-
leistungen zu kürzen. Im Übrigen fehle es an 
einer Doppelbelastung, weil die Versorgung 
durch steuerliche Rückstellungen finanziert 
sei und der Versorgungszusage in Gestalt der 
Betriebstreue des Vertreters eine Gegenleis-
tung gegenüberstünde. 

Funktionelle Verwandtschaft – 
ein umstrittener Begriff

Das Landgericht hat dem Vertreter den 
Ausgleich durch ein Vorbehaltsurteil zuge-
sprochen, mit dem der Allianz die Entschei-
dung über die Aufrechnung mit ihr zustehen-
den Rückforderungsansprüchen vorbehalten 
blieb. Zur Begründung hatte das Landgericht 

ausgeführt, es fehle sowohl an einer funktio-
nellen Verwandtschaft, weil die Versorgung 
monofunktional sei, der Ausgleich demge-
genüber multifunktional. Ferner sei der Ver-
treter zu einer eigenständigen Altersversor-
gung genötigt, und zwar einerseits wegen der 
Kürzungsvorbehalte in den Versorgungsbe-
stimmungen und andererseits wegen der Re-
gelung, dass er bei rückläufiger Bestandsent-
wicklung bis zum Beginn der Rentenzahlung 
mit einer Herabsetzung der Versorgungszu-
sage rechnen müsse. Deshalb sei es unbillig, 
den Anspruch zu kürzen. Die Tatsache, dass 
der Vertreter mit Herabsetzungen rechnen 
müsse, zwinge ihn bei der gebotenen Vor-
sicht dazu, Rücklagen für eine eigenständige 
Alterssicherung zu bilden. Auch fehle es an 
der Gefahr einer Doppelbelastung, weil die 
Allianz sich die Kürzung der Versorgungs-
bezüge vorbehalten habe. 

Das Oberlandesgericht ließ dies nicht 
gelten. Es bejahte sowohl das Vorliegen ei-
ner funktionellen Verwandtschaft als auch 
einer Doppelbelastung. Eine funktionelle 
Verwandtschaft zwischen Ausgleich und Al-
tersversorgung sei insbesondere dann stets 
zu bejahen, wenn der Vertreter wegen Errei-
chung der Altersgrenze aus seiner Tätigkeit 
ausscheide. In diesem Fall sichere der Aus-
gleichsanspruch auch die Altersversorgung. 
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